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Informationen 
zur Schadenverhütung 
 
THEMA:  

Hochwasser- und 
Überschwemmungsschutz 
BLATT 1 - ALLGEMEINES 

 

Hochwasser und Überschwemmungen sind 
Naturereignisse. Sie werden bestimmt durch 
das Wetter und die Topographie. Immer häu-
figer führen starke Regenfälle zu Hochwas-
ser- und Überschwemmungereignissen.  
Besonders Gebäude in Flussnähe sind dann 
von großen Schäden betroffen. Hauseigen-
tümer, die zusätzlich zur klassischen Ge-
bäudeversicherung eine Versicherung ge-
gen Elementarschäden abgeschlossen 
haben, erhalten finanzielle Entschädi-
gungen. Damit sind sie in der Lage, ihre Ge-
bäude und deren Einrichtung nach einem 
Elementarereignis wieder herrichten zu 
können.  
 
Voraussetzung für die Versicherbarkeit ist zu-
nächst die Lage des Gebäudes. Zur Einschät-
zung der Gefährdung nutzen die Versicherer in 
Deutschland das Zonierungssystem für Über-
schwemmung, Rückstau und Starkregen, kurz 
ZÜRS genannt. Mit dieser Software kann die 
Überschwemmungsgefährdung adressgenau 
eingeschätzt werden. Überflutungsflächen wer-
den in Bezug auf unterschiedliche Hochwas-
serszenarien, bezogen auf einen definierten 
Wasserstand, (von stark bis schwach gefährdet 
und nicht einstufbar) angegeben. Danach wird 
der Tarif bemessen. Die zugrunde liegenden 
Daten in Bezug auf die Überschwemmungsflä-
chen werden mit den Wasserwirtschaftsämtern 
abgeglichen und regelmäßig aktualisiert. Hier 
gehen auch Maßnahmen zur Hochwasser-
Schadensminimierung ein. Das bedeutet, je 
mehr Präventivmaßnahmen umgesetzt werden, 
desto besser ist nicht nur der Hochwasser-
schutz - auch die Versicherungsmöglichkeit 
steigt mit besserer Vorsorge.  
 
Große Hochwasser lassen sich zwar nicht ver-
meiden, jedoch lassen sich die Schäden be-
grenzen. In einem sinnvollen Schutzkonzept 
ergänzen sich öffentliche Vorsorge in der Flä-

che und Einzelmaßnahmen am Objekt. Alle 
Maßnahmen sollten aufeinander abgestimmt 
sein. Rechtliche Vorgaben enthält das "Gesetz 
zur Verbesserung des vorbeugenden Hoch-
wasserschutzes" aus dem Jahr 2005.  
 
1. Flächenvorsorge 
Bereits im Außenbereich können Bund, Länder 
und Gemeinden Vorsorge durch geeignete 
Schutzmaßnahmen, die auf das zu erwartende 
Schadenspotenzial abgestellt sind, treffen. Ent-
schärfung können beispielsweise 
• Wasserückhaltung durch geplante Über-

schwemmungsgebiete (natürlich) und Stau-
anlagen (technisch) 

• Renaturierung von Gewässern 
• Entsiegelung befestigter Flächen 
• Anlegen von Versickerungsflächen 
• Begrenzen von Nutzungen, wo Schutzmaß-

nahmen aus ökonomischer und ökologischer 
Sicht nicht zu rechtfertigen sind, 

bringen. Konsequenzen müssen eine veränder-
te Bauleitplanung sowie ein Umdenken bei 
Bauherren und Kreditgebern sein.  
 
2. Bauvorsorge 
Eine dem Risiko angepasste Bauweise kann 
kurzfristig Einfluss auf die am Gewässer vor-
handenen Nutzungen bringen.  
 
3. Verhaltensvorsorge 
Zur Schadenminderung muss die Zeitspanne 
zwischen dem Anlaufen des Hochwassers und 
dem Eintritt des kritischen Hochwasserstands 
genutzt werden.  
 
4. Risikovorsorge 
Nicht alle Ereignisse lassen sich ausschließen 
und nicht jeder ist in der Lage, finanzielle Rück-
lagen zu bilden. Daher gilt es, finanzielle Vor-
sorge, beispielsweise in Form einer Elementar-
schadenversicherung, zu treffen.  



 
Abteilung IN 4 – Risikoservice  
Tel. 0611/178-3201 Fax -3299 

 

 1

Informationen 
zur Schadenverhütung 
 
THEMA:  

Hochwasser- und 
Überschwemmungsschutz 
BLATT 2 - OBJEKTSCHUTZ 

 

Schutzkonzept planen 
Abgesehen von den behördlichen Maßnahmen 
kann sich jeder Hauseigentümer durch einfache 
bautechnische und organisatorische Maßnah-
men, die allgemen gültig sind, schützen.  
Das Schutzkonzept wird mit Blick auf das 
Schutzziel erstellt und ist abhängig vom Nut-
zungsgrad und den gefährdeten (Einrichtungs-) 
Werten. Es beruht auf der Grundlage einer Be-
standaufnahme.  
 
Bautechnische Schutzmaßnahmen  
Grundsätzlich ist das Gefälle vom Gebäude 
wegzuführen. Bei Hanglagen ist mit vermehr-
tem Anfall von Wasser zu rechnen. 
Außerdem gilt: 
• Erdgeschosshöhe über vorhandenem 

Wasserspiegel 
 

 
 

- Sicherheitsbord (Freibord) ca. 50-100 cm über 
maximalem Hochwasserspiegel 

- mind. 15 cm Sicherheitsbord über vorhande-
ner Rückstauebene (z. B. Straße) 

- mind. 15 cm Schwelle als Schutz gegen Ober-
flächenwasser durch Niederschläge (bei Mul-
denlage Sicherheitszuschlag einrechnen) 

•  Höherlegen von gefährdeten Einrichtun-
gen 

 

 
 
• Konstruktive und technische Maßnahmen 
im Untergeschoss 
- Je nach Ausbaugrad weiße oder schwarze  

Wanne  
- Druckwasserdichte Bauteile einbauen 
- Wanddurchbrüche für Installationen 

  Druck wasserdicht ab- 
  schotten 
- Bodenabläufe vermei- 
  den, Pumpensumpf  
  vorsehen 
- Auftriebssicherheit von  
  leichten Baukörpern/  
  Einrichtungen beachten 
 

Tiefgaragen, Wasser- 
becken, Behälter,  
Tanks u. ä. sind durch  
Auftrieb gefährdete  
Bauteile. Der Auftrieb  
Wirkt von unten und  
horizontaler Wasser- 
druck seitlich auf die  
Konstruktion 
 

- Haustechnikräume abschotten oder sicher 
über Hochwasserspiegel planen, Elektroinstal-
lationen mit RCD (FI-Schalter) absichern. 

− Haushaltsgeräte wie  
Waschmaschinen, 
Kühltruhen u.ä. 

− Motoren, Schaltschrän-
ke, elektronische Bau-
teile von Produktions-
anlagen in Industrie 
und Gewerbe sicher 
(50 cm Freibord) über 
dem HW-Spiegel ein-
bauen, wenn Abschot-
tung nicht möglich ist. 
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• Spezielle Entwässerungstechnik 
- Trennsystem Regen- / Schmutzwasser 
- Rückstausicherungen 
- stationäre, automatische Pumpen für Unterge-

schossräume 
- automatische Hebeanlage einplanen, wenn 

Sanitärobjekte unterhalb Hochwasserspiegel 
oder Rückstauebene erforderlich sind 

- Regenwasser-Leitungsführung außerhalb des 
Gebäudes (Wasserrückhaltung durch Spei-
cher/Zisternen empfehlenswert) 

- Versickerungsmöglichkeit für Oberflächen-
wasser in Außenanlagen einplanen 

 
 
• Schutzmaßnahmen für Außenanlagen und 

Freilager 
- Konstruktive Verstärkung von gefährdeten An-

lagen gegen Strömungskräfte, Treibgut, Un-
terspülung/Erosion, Aufschwimmen 

- Abdichtung von unterirdischen Behältern wie 
Abwasseranlagen, Tankanlagen, Zisternen, 
Leitungskanälen, Entlüftungen usw. 

- Verlagerung von abgestellten Waren über den 
maximalen Hochwasserspiegel 

- Eindeichung, Ummauerung des Freigeländes 
 
Anlagentechnische Vorsorge 
• Abschottung von gefährdeten Gebäude-

öffnungen/Gebäudeteilen 
- Stationäre (festeingebaute) Systeme, die au-

tomatisch oder manuell geschlossen werden 
 

 
 
- Mobile bzw. transportable Schutzmaßnahmen 
 
• Barrierensysteme in der Außenanlage 
- Abdichtungssysteme für Zufahrten (innerhalb 

Mauern und Dämmen an den Grundstücks-
grenzen oder für besonders schützenswerte 
Bereiche) vorhalten  

 
 

Weitere Maßnahmen sind: 
• Hochwassermeldeanlagen 
- Automatisch arbeitende, pegelabhängige A-

larmanlagen 
• Gesicherte Stromversorgung (Netzunab-

hängig nach Erfordernis) 
- Abstimmung zwischen Einsatzplanung und 

Energieversorger / Stadtwerke 
 
Organisatorische Maßnahmen  
Die abgesetzten Vorhersagen von Informati-
onsdiensten wie WIND ermöglichen frühzeitig 
das Umsetzen von Präventivmaßnahmen:  
 

  
 

• Hochwasserschutzordnungen 
- Hochwasserschutzbeauftragten benennen 
- Alarmplan (Einsatzplan, verantwortliche Hilfs-

kräfte, Rüstzeiten), Lageplan mit Eintrag der 
Lagerplätze von Hilfsgerät, Telefonnummern 
der Hilfsdienste, Hochwassermeldedienst, 
Pegelabfrage 

- Abschalten von Versorgungsleitungen  
- Wartungsplan Anlagentechnik und Hilfsgerät 
• Hilfsgerät geschützt und zentral lagern 
- Balken, Sandsäcke, Folien, Bretter, Trans-

portmittel, Pumpen, Schläuche, Stromaggre-
gate, Reservetanks, Notbeleuchtung 

• Reinigen der Entwässerungseinrichtungen 
- Dachrinnen und Hofabläufe/-rinnen, Schmutz-

fänge regelmäßig reinigen 
- Durchspülen der Grundleitungen  
• regelmäßige Unterweisungen / Übungen 
 
Bei Fragen wenden Sie sich bitte an die Tech-
niker der Abteilung IN4 der SparkassenVersi-
cherung, Tel. 0611/178-3201. 

Stationäre Anlage: 
Lichtschachtumweh-
rung, aus der was-
serführenden Zone 
gehoben  

Mobiles Schott 

In hochwassergefähr-
deten Räumen müs-
sen Heizöltanks auf-
triebsicher und 
auslaufsicher einge-
baut werden. Beste-
hende Anlagen erfor-
dern Sonderlösungen. 

Pflaster und 
Formsteine mit 
wasserdurchläs-
sigen Fugen und 
Unterbau verlegt 

Wenn im Bereich 
der Zufahrt das 
Gelände zum Ge-
bäude hin fällt, 
können Sperr-
schläuche vor her-
anflutendem Was-
ser schützen. 
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Informationen 
zur Schadenverhütung 
 
THEMA:  

Hochwasser- und 
Überschwemmungsschutz 
BLATT 3 – VERHALTENSVORSORGE  

 

Vorsorge treffen für den Alarmfall 
 
1. Erstellen Sie einen Plan, in dem Sie alle er-
forderlichen Maßnahmen in der richtigen Rei-
henfolge auflisten. Hier sollten auch die Tele-
fonnummern von Wetter- und 
Wasserstandsansagediensten, verantwortlichen 
Helfern der Feuerwehr, Gebäudeversicherung 
und von Verleihern von Hilfsgerät, das Sie nicht 
selbst vorhalten, aufgeführt sein. 
 
2. Beobachten Sie bei Schlechtwetterlagen die 
Wasserstände von stehenden und fließenden 
Gewässern in Ihrer Nähe, rechnen Sie mit einer 
Überlastung der öffentlichen Kanalisation 
(Rückstau) und mit einem möglichen Grund-
wasseranstieg (drückendes Wasser). 
 
3. Räumen Sie wertvolle Einrichtungen, die 
nicht wasserfest sind, aus den gefährdeten Be-
reichen (Auto, Heizungsbrenner, elektrische 
Haushaltsmaschinen usw.). Sichern Sie nicht 
ausreichend feste Einbauten gegen Auf-
schwimmen (Tanks). 
 
4. Verschließen Sie gefährdete Gebäudeöff-
nungen mit den dafür vorgesehenen Abschot-
tungseinrichtungen. 
 
5. Stellen Sie den Strom in den gefährdeten 
Gebäudeteilen ab und sichern Sie die Strom-
versorgung aus anderen, höherliegenden Räu-
men oder mittels Notstromaggregat.  
 
6. Halten Sie leistungsfähige Pumpen und 
sonstiges Hilfsgerät für das Entfernen von ein-
dringendem Wasser bereit. Denken Sie an die 
regelmäßige Wartung und Funktionsüberprü-
fung von mobiler und fest eingebauter Schutz-
technik (Pumpen, Rückstauverschlüsse usw.). 

Folgeschäden vermeiden  
 
Durch richtiges Verhalten im Schadenfall kön-
nen Sie das Ausmaß von Wasserschäden er-
heblich begrenzen: 
 
1. Betroffene Gebäudeteile können im Regelfall 
durch zeitnahes Entfernen von Wasser und 
eingeschwemmtem Schlamm vor größerem 
Schaden bewahrt werden. Denken Sie vor dem 
Auspumpen der Räume an die Gefahr des Auf-
schwimmens von Gebäudeteilen, und ziehen 
Sie gegebenenfalls einen Fachingenieur hinzu. 
 
2. Haben Sie Verständnis dafür, dass Ihr Ge-
bäudeversicherer im Fall von Massenschäden 
nicht sofort zur Stelle sein kann und dokumen-
tieren Sie deshalb nach der Schadensmeldung 
den Schadenumfang und die Wasserstandshö-
he. Sofern es möglich ist, heben Sie beschädig-
te versicherte Teile auf.  
 
3. Feuchtigkeitshaltende Ausbauten wie Teppi-
che, saugende Dämmstoffe, Holzverkleidungen 
oder ähnliche Baumaterialien sollten im Regel-
fall entfernt werden. Lüften, säubern und trock-
nen Sie die betroffenen Räume.  
 
4. Mit Schadenbehebungsmaßnahmen sollten 
Sie so lange warten, bis die Bauteile (Böden, 
Wände, Decken) völlig ausgetrocknet sind. Ho-
len Sie sich Angebote bei örtlichen Handwerks-
betrieben ein, und sprechen Sie vor Auftrags-
vergabe mit Ihrem Architekten und den 
Fachleuten Ihrer Gebäudeversicherung.  
 
 
Bei Fragen wenden Sie sich bitte an die Tech-
niker der Abteilung IN 4 der SparkassenVersi-
cherung, Tel. 0611/178-3201. 
 


